
23 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über den Antrag (3/ A) der Abgeordneten Dr. 
Nowotny, Dr. Schüssel und Genossen betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkom­
mensteuergesetz 1972, das Umsatzsteuergesetz 
1972, das Gebührengesetz 1957, das Mineral­
ölsteuergesetz 1981, das Bundes gesetz, mit 
dem eine Autobalmen- und Schnellstraßen­
Finanzierungs-Aktiengesellschaft errichtet 
wird, mit dem die Planung und Errichtung von 
Bundesstraßenteilstrecken übertragen wird 
und mit dem das Bundesministeriengesetz 
1973 geändert wird, und die Bestimmungen 
über die Verwendung der Kraftfahrzeugsteuer 
geändert werden (Erstes Abgabenänderungs-

gesetz 1987 - 1. AbgAG 1987) 

Die Abgeordneten Dr. Nowotny, Dr. Schüssel 
und Genossen haben am 28. Jänner 1987 den 
gegenständlichen Antrag im Nationalrat einge­
bracht, der im wesentlichen folgende Änderungen 
vorschlägt: 

1. Auf dem Gebiet des Einkommensteuerrechtes 
die Sanierung der durch den Verfassungsgerichts­
hof aufgehobenen Bestimmung des § 23 a EStG. 
Auf Grund der rückwirkend ab 1982 erfolgenden 
Neufassung der Abs. 1 und 2 führen Einlagen zur 
Berücksichtigung von verrechenbaren Verlusten 
der Vorjahre. Dadurch wird ein veffassungskonfor­
mer Zustand bei der Berücksichtigung der Verluste 
beschränkt haftender Mitunternehmer hergestellt. 
Der Abs. 3 weitet ab 1987 den Anwendungsbereich 
des § 23 a EStG aus. 

2. Auf dem Gebiet des Umsatzsteuerrechtes soll 
aus den in der Folge näher erläuterten gesamtwirt­
schaftlichen Überlegungen für die Mehrzahl der 
bisher vom erhöhten Umsatzsteuersatz von 32% 
betroffenen Güter der Normalsteuersatz von 20% 
vorgesehen werden. Für einige Güter soll der 
erhöhte Umsatzsteuersatz von 32% aufrechterhal­
ten werden. Es handelt sich dabei um 

Personenkraftwagen, Motorräder, Flugzeuge 
und verschiedene Motoren sowie Motor-

boote; diese Güter sollen nicht zuletzt auch 
aus umweltpolitischen Gründen im erhöhten 
Steuersatz belassen werden, 
bestimmte Gegenstände gehobener Freizeit­
gestaltung, vor allem Boote verschiedener Art 
mit Ausnahme von Kleinbooten. 

Diese Maßnahme erscheint vor allem deshalb 
berechtigt, weil sie für eine Reihe von Branchen der 
österreichischen Wirtschaft von einer nicht zu 
unterschätzenden konjunktur- und arbeitsmarktpo­
litischen Bedeutung ist. Der erhöhte Steuersatz von 
32% verleitet nämlich viele private Käufer, die in 
der Anlage B angeführten Gegenstände im Ausland 
zu erwerben und ohne Entrichtung der Eingangs­
abgaben in das Inland einzuführen. Die auf den 
Massentourismus abgestellte Zollabfertigung bietet 
keinen wirksamen Schutz vor dieser illegalen Ein­
fuhr. Damit verbunden ist aber nicht nur ein ent­
sprechend hoher Ausfall an Einfuhrumsatzsteuer, 
sondern auch eine beträchtliche Schädigung der 
davon betroffenen Unternehmeigruppen, und zwar 
nicht nur für solche im grenznahen Bereich, son­
dern im ganzen Bundesgebiet. Die Umsatzrück­
gänge in den davon betroffenen Wirtschaftskreisen 
führen zwangsläufig auch zu zahlreichen Arbeits­
platzverlusten. Die vorgesehene Regelung soll 
daher mit dazu beitragen, das durch den hohen 
Steuers atz von 32% gegenüber dem Ausland gege­
bepe Steuersatzgefälle abzusenken und die interes­
sierten inländischen Käufer wieder dazu anzure­
gen, ihren Bedarf im Inland zu decken. Abgesehen 
von dem damit verbundenen Effekt für die Ent­
wicklung der österreichischen Zahlungsbilanz, 
kann auch ein positiv;er Einfluß auf die Arbeits­
marktsituation erwartet und insgesamt mit höheren 
Umsatzsteuereinnahmen gerechnet werden: 

Auf jene Gegenstände, die in der Anlage B zum 
UStG 1972 verbleiben und für die weiterhin der 
. erhöhte Steuers atz gilt, treffen diese Aussagen nicht 
oder nur ansatzweise zu. Abgesehen davon, daß 
diese Gegenstände im Inland fast nicht produziert 
werden, ist eine illegale Einfuhr dieser Waren zum 
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Nachteil der heimis~hen Wirtschaft nahezu ausge­
schlossen. Dazu kommt, daß eine Absenkung des 
Steuersatzes auch für diese Gegenstände einen 
Umsatzsteuerausfall von etwa 3,5 MilIarden Schil­

, ling mit sich bringen würde, was in Anbetracht der 
äußerst angespannten Budgetsituation nicht zu ver­
antworten wäre. 

3. Auf dem Gebiet der Gebühren soll die vom 
Verfassungsgerichtshof aufgehobene Bestimmung 
des § 9 Abs. 1 Gebührengesetz neu gefaßt werden. 

4. Auf dem Gebiet der Mineralölsteuer soll eine 
Erhöhung eintreten, die aus umweltpolitischen 
Überlegungen von der Preisseite her einen verstärk­
ten Anreiz zur Verwendung bleifreien Benzins mit 
sich bringt. 

5. Weitere Änderungen betreffen Maßnahmen 
am Budgetsektorhinsichtlich der Zweckbindung 
von Einnahmen. Diese Maßnahmen sollen eine 
größere Flexibilität des Bundeshaushaltes bewirken. 

Der Finanzausschuß hat den Initiativantrag in 
seiner Sitzung am 17. Feber 1987 in Verhandlung 
genommen. Zum Gegenstande sprachen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dipl.-Kfm. Hol­
ger Bau e r; Dr. Pi I z, Dr. H ein d I, Dr. 
S c h ü s sei, Dipl.-Kfm. Dr. S t eid I, Dr. Fe u r -
s te i n, Dr. G u ger bau er, S c h m i d tm eie r, 
L u ß man n und Mag.· Brigitte E der e r sowie 
der Bundesminister für Finanzen Dipl.-Kfm. 
La ci n a. 

Im Zuge der Verhandlungen stellten die Abge­
ordneten Dipl.-Kfm. Holger Bau e rund Dr. 

Schmölz 

Berichterstatter 

G u ger bau e r, der Abgeordnete Dr. Pi I z 
sowie die Abgeordneten Dr. He i n d I und Dr. 
S t eid I Abänderungsanträge Zum Gesetzentwurf. 

Bei der Abstimmung wurde der im Initiativantrag 
enthaltene Gesetzesvorschlag in der Fassung des 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Dr. 
H ein d I und Dr. S t eid I teils einstimmig, teils 
mit Stimf!1enmehrheit angenommen. 

Durch die auf Antrag der Abgeordneten Dr. 
H ein d I und Dr. S te i d I beschlossene Abände­
rung soll im Abschnitt 111 der Ermessensspielraum 
für die Gebührenerhöhung bei Rechtsgebühren hal­
biert und die Möglichkeit einer Gebührenerhöhung 
bei Stempelgebühren gleichfalls auf höchstens 
100% (50% zwingend und zusätzlich höchstens 
50% nach Ermessen) eingeschränkt werden. Außer­
dem soll durch den Entfall des Artikels 11 ~ine 
Rückwirkung der vorgesehenen Maßnahmen ver­
mieden werden. 

Die erwähnten Abänderungsanträge der Abge­
ordneten Dipl.-Kfm. Holger Bau er und Dr. 
G u ger bau er. sowie des Abgeordneten Dr. 
P i I z fanden nicht die Zustimmung der Ausschuß­
mehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz­
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle del]1 a n g e s chi 0 s sen e n .G e set z -
e n t w u 'r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 198702 17 

Dr. Nowotny 

Obmann 

·1. 
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'1. 

Bundesgesetz vom XXXXX, mit dem 
das Einkommensteuergesetz 1972, das 
Umsatzsteuergesetz 1972, das Gebührengesetz 
1957, das Mineralölsteuergesetz 1981, das 
Bundesgesetz, mit dem eine Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesell­
schaft errichtet wird, mit dem die Planung und 
Errichtung von Bundesstraßenteilstrecken 
übertragen wird und mit dem das Bundesmini­
steriengesetz 1973 geändert wird, und die 
Bestimmungen über die Verwendung der 
Kraftfahrzeugsteuer geändert werden (Eq~es 
Abgabenänderungsgesetz 1987 - 1. AbgAG 

1987) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 

. Das Einkommensteuergesetz 1972, BGBL 
Nr.440, in der Fassung der BundesgesetzeBGBI. 
Nr. 493/1972, 2711974, 409/1974, 469/1974, 
335/1975, 391/1975, 636/1975, 143/1976, 
664/1976, 320/1977, 645/1977, 280/1978, 
571/1978, 550/1979, 545/1980, 563/1980, 
520/1981, 620/1981, 11111982, 164/1982, 
570/1982, 587/1983, 612/1983, 254/1984, 
483/1984, 53111984, 25111985, 557/1985, 
325/1986 und 562/1986 und der Kundmachungen 
BGBL Nr. 73/1981,243/1982,35111984,23/1985 
und 207/1986 wird wie folgt geändert: 

Nach § 23 wird folgender § 23 a samt Über-
schrift eingefügt: " 

"Verluste bei beschränkter Haftung 

§ 23 a. (1) Verluste eines Komman'ditisten auf 
Grund seiner Beteiligung an der Kommanditgesell­
schaft sind weder ausgleichsfähig noch gemäß § 18 
Abs. 1 Z 4 abzugsfähig, soweit dadurch bei ihm 
negatives Betriebsvermögen entsteht oder sich 
erhöht. Die nicht ausgleichs- und abzugsfähigen 
Verluste sind mit Gewinnen späterer Wirtschafts­
jahre zu verrechnen oder werden in Höhe der in 
einem späteren Wirtschaftsjahr geleisteten Einla-

gen, soweit diese die Entnahmen übersteigen, in 
diesem Jahr zu ausgleichs- und abzugsfähigen Ver- . 
lusten. Die Gewinne und Verluste sind unter 
Berücksichtigung besonderer Vergütungen und 
Aufwendungen des Kommanditisten zu ermitteln. 

(2) Scheidet ein Kommanditist mit negativem 
Betriebsvermögen gegen Abfindung in Geld- oder 
Sachwerten aus der Kommanditgesellschaft aus, so 
ist der Veräußerungsgewinn unter Beachtung des 
§ 24 zu ermitteln. Scheidet der Kommanditist ohne 
Abfindung aus, so gilt der Betrag des negativen 
Betriebsvermögens, den er nicht auffüllen muß, 
abzüglich allfälliger Veräußerungskosten als Ver­
äußerungsgewinn im Sinne des § 24. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für stille 
Gesellschafter, die als Mitunternehmer anzusehen 
sind, sowie für sonstige Mitunternehmer, soweit 
deren Inanspruchnahme für Schulden der Gesell­
schaft durch Vertrag ausgeschlossen ist." 

Artikel 11 

1. § 23 a Abs. 1 und 2 EStG 1972 in der Fassung 
des Art. I ist erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1982 anzuwenden. Der Abs. 3 dieser 
Bestimmung ist erstmalig bei der Veranlagung für 
das Kalenderjahr 1987 anzuwenden. 

2. Bei der Veranlagung für die Kalenderjahre 
1982 bis 1986 gilt § 23 a Abs. 1 und 2 EStG 1972 in 
der Fassung des Art. I sinngemäß, für stille Gesell­
schafter, die als Mitunternehmer anzusehen sind, 
sowie für andere Mitunternehmer, deren Rechts­
steIlung auf Grund gesellschaftsvertraglicher Son­
derhestimmungen der eines Kommanditisten ver­
gleichbar ist. 

ABSCHNITT 11 

Ums atz s te u erg e set z 1972 

Artikel I 

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBL Nr. 223, in 
det Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 27/1974, 
636/1975, 143/1976, 666/1976, 645/1977, 
101/1979, 550/1979, 563/1980, 620/1981, 
570/1982, 587/1983, 531/1984, 557/1985, 
292/1986 und 562/1986 sowie der Kundmachun-
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gen BGBI. Nr.7/1983, 22211983, 34111984, 
500/1984, 164/1985 und 155/1986 wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 10 Abs. 4 ist nach der Z 2 der Strichpunkt 
durch einen Punkt zu ersetzen. Z 3 entfällt. 

2. Die Anlage B zum Umsatzsteuergesetz 1972 
lautet: 

"Anlage B 

(zu § 10 Abs.4) 

Verzeichnis der dem Steuersatz 32 vom Hundert 
unterliegenden Gegenstände 

1. Außenbordmotoren (Nummer 84.06 B 1 des 
Zolltarifes). 

2. Motoren für Sport- und Luxusboote der 
Nummer 89.01 A 1 des Zolltarifes (aus Num­
mer 84.06 B 2 des Zolltarifes). 

3. Motoren für Waren der Nummern 87.02 B 
und 87.09 A des Zolltarifes (aus Nummer 
84.06 C des Zolltarifes). 

4. Personenkraftwagen, einschließlich solcher, 
die auch zur Warenbeförderung eingerichtet 
sind (Kombinationswagen), ausgenommen 
Omnibusse (Nummer87.02 B des Zolltarifes). 

5. Motorräder, auch mit BeiV(agen (Nummer 
87.09 A des Zolltarifes). 

6. Wohnwagenanhänger (aus Nummer 87.14 A 
des Zolltarifes). 

7. Flugzeuge (Landflugzeuge, Wasserflugzeuge, 
Segelflugzeuge, Drachen, Tragschrauber, 
Hubschrauber, Schwingenflieger und derglei­
chen) (aus Nummer 88.02 des Zolltarifes). 

8. a) Sport- und Luxusboote mit Maschinenan­
trieb, ausgenommen Schlauch- und Falt­
boote, ganz oder teilweise aus Kautschuk 
oder Kunststoffen, auch für den Maschi­
nenantrieb eingerichtet (aus Nummer 
89.01 A 1 des Zolltarifes), 

b) Sport- und Luxusboote ohne Maschinen­
antrieb, ausgenommen Schlauch- und 
Faltboote, ganz oder teilweise aus Kau­
tschuk oder Kunststoffen, Ruderboote 
aller Art und fußhebelbetätigte Wasser­
fahrzeuge (aus Nummer 89.01 B 1 des 
Zolltarifes)." 

Artikel II 

Art. I ist anzuwenden 
1. auf steuerbare Umsätze im Sinne des §1 

Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 
1972, die nach dem 31. März 1987 ausgeführt 
werden; 

2 .. auf steuerbare Umsätze im Sinne des, § 1 
Abs. 1 Z 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972, bei 
welchen der für die Anwendung der zollta­
rifarischen Bestimmungen maßgebende Zeit­
punkt nach dem 31. März 1987 liegt. 

ABSCHNITT III 

Gebührengesetz 1957 

Das Gebührengesetz 1957, BGBI. Nr. 267, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 129/1958, 
137/1958, 111/1960, 106/1962, 198/1962, 
115/1963,87/1965,44/1968,306/1968,314/1968, 
224/1972, 40111974, 668/1976, 563/1980, 
4811981, 207/1982, 570/1982, 170/1983, 
587/1983, 127/1984, 531/1984, 557/1985 und 
292/1986 sowie der Kundmachungen BGBI. 
Nr.45/1963, 63/1966, 266/1980, 315/1985, 
49111985 und 290/1986 wird wie folgt geändert: 

1. § 9 lautet: 

,,§ 9. (1) Wird eine Gebühr, die nicht vorschrifts­
mäßig in Stempelmarken entrichtet wurde, ausge­
nommen die Gebührfür Wechsel (§ 33 TP 22), mit 
Bescheid festgesetzt, so ist eine Gebührenerhöhung 
im Ausmaß von 50 vH der verkürzten Gebühr zu 
erheben. Diese Gebührenerhöhung ist nicht zu 
erheben, wenn eine Gebühr im Ausland in Stem­
pelmarken zu entrichten gewesen wäre. 

(2) Das Finanzamt kann zur Sicherung der Ein­
haltung der Gebührenvorschriften bei nicht ord­
nungsgemäßer Entrichtung oder nicht ordnungsge­
mäßer Gebührenanzeige bei den im Abs. 1 genann­
ten Gebühren zusätzlich eine Erhöhung bis zu 
50 vH, bei den anderen Gebühren eine Erhöhung 
bis zum Ausmaß der verkürzten (gesetzmäßigen) 
Gebühr erheben. Bei Festsetzung dieser Gebühren­
erhöhung ist insbesondere zu berücksichtigen, 
inwieweit dem Gebührenschuldner bei Beachtung 
dieses Bundesgesetzes das Erkennen der Gebühren­
pflicht einer Schrift oder eines Rechtsgeschäftes 
zugemutet werden konnte, ob eine Gebührenan­
zeigegeringfügig oder beträchtlich verspätet erstat­
tet wurde sowie, ob eine Verletzung der Gebühren­
bestimmungen erstmalig oder wiederholt erfolgt 
ist. " 

ABSCHNITT IV 

M i n e r a I öls t e u erg e set z 1981 

Artikel I 

Das Mineralölsteuergesetz 1981, BGBI. Nr.597, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.587/1983, 53111984 und 113/1985 wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 wird aufgehoben. 

2. § 3 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für Mineralöl beträgt die Mineralölsteuer 
für 100 kg Eigengewicht 

1. verbleiter Waren der Nummern 27.07 D und 
27.10 A des Zolltarifes 499 S; 

2. a) unverbleiter Waren der Nummern 
27.07 D und 27.10 A des Zolltarifes, 
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b) der Waren der Nummern 27.07 A, 27.10 B 
und 29.01 C des Zolltarifes und 

c) der Waren der Nummern 27.10 I und 
29.01 E des Zolltarifes, bei deren Destilla­
tion bis 200 0 C einschließlich der Destilla­
tionsverluste ein Volumen anteil von min­
destens 90% übergeht, 

442 S; 
3. anderer Waren 361 S; der § 1 des Gasöl-Steu­

erbegünstigungsgesetzes, BGBI. Nr.259/ 
1966, bleibt unberührt." 

3. § 10 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für Mineralöl, das in landwirtschaftlichen 
Betrieben der im Abs. 2 bezeichneten Art zum 
Antrieb der im Abs.3 aufgezählten Maschinen 
dient, ist für pauschalierte Mengen (begünstigter 
Treibstoffverbrauch) eine Mineralölsteuervergü­
tung von 2,58 S je Liter zu leisten." 

4. § 14 lautet: 

,,§ 14. Für Gasöl der Nummer 27.10 D des Zoll­
tarifes, das von den Österreichischen Bundesbah­
nen zum Antrieb von Schienenfahrzeugen verwen­
det wurde, ist von der entrichteten Mineralölsteuer 
auf Antrag der Generaldirektion der Öster­
reichischen Bundesbahnen vom Finanzamt für Ver­
brauchsteuerp. und Monopole in Wien. ein Betrag 
von 2,58 S je Liter zu vergüten. Der Antrag ist nur 
für volle Kalendermonate zulässig und bei sonsti­
gem Verlust des Anspruches bis zum Ende des auf 
die Verwendung folgenden Kalenderjahres zu stel­
len." 

5. § 15 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für Gasöl der Nummer 27.10 D des Zollta­
rifes, das zum Antrieb von Motoren begünstigter 
Anlagen verwendet wurde, ist von der darauf ent­
fallenden Mineralölsteuer auf Antrag ein Betrag 
von 2,58 S je Liter zu vergüten." 

Artikel 11 

1. Art. I Z 1 tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft. 

2. Art. I Z 2 ist auf Mineralöl anzuwenden, für 
das die Mineralölsteuerschuld nach dem 31. März 
1987 entsteht oder für das in den Fällen der Ein­
fuhr der Zeitpunkt, der für die Anwendung der 
zolltarifarischen Bestimmungen maßgebend ist, 
nach dem 31. März 1987 liegt. 

3. Art. I Z 3 ist auf Mineralöl anzuwenden, des­
sen begünstigter Verbrauch in einem landwirt­
schaftlichen Betrieb nach dem 31. Dezember 1986 
stattfindet. 

4. Art. I Z 4 und 5 ist auf Mineralöl anzuwenden, 
das nach dem 31. März 1987 zu den begünstigten 
Zwecken verwendet wird. 

ABSCHNITT V 

Bundesgesetz über die Errichtung 
ein e rAu tob ahnen - u nd S c h n e II - .. 
s t r a ß e n - f i na n z i e run g s - A kt i eng e -

seilschaft 

Artikel I 

Artikel II des Bundesgesetzes BGBI. Nr.591/ 
1982, mit dem eine Autobahnen- und Schnellstra­
ßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft errichtet 
wird, mit dem die Planung und Errichtung von 
Bundesstraßenteilstrecken übertragen wird und mit 
dem das Bundesministeriengesetz 1973 geändert 
wird, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 464/1985 wird wie folgt geändert: 

1. § 7 lautet: 

,,§ 7. für die Übernahme der Haftung durch den 
Bund ist kein Entgelt zu entrichten." 

2. Im § 8 Abs. 4 hat der letzte Satz zu entfallen. 

3. § 10 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bund hat der Autobahnen- und Schnell­
straßen-finanzierungs-Aktiengesellschaft die mit 
der Durchführung der in diesem Bundesgesetz 
bezeichneten Aufgaben zusammenhängenden' 
Kosten zu ersetzen." 

4: Im § 10 entfällt der bisherige Abs. 2. Der bis­
herige Abs. 3 erhält die Bezeichnung "Abs. 2". 

Artikel 11 

Art. I tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft. 

ABSCHNITT VI 

Kraftfahrzeugsteuer 

Artikel I 

Der Ertragsanteil der Kraftfahrzeugsteuer, der 
auf den Bund entfällt, ist zu 70 vH für Zwecke des 
öffentlichen Verkehrs (einschließlich Fahrbetriebs­
mittel) zu verwenden; jene Ertragsanteile, die für 
Bundesbetriebe bestimmt sind, sind als Verminde­
rung der Einnahmen aus öffentlichen Abgaben und 
als Einnahmen des Bundesbetriebes zu veranschla­
gen. 

Artikel 11 

Abschnitt VII Art. II des Bundesgesetzes, mit 
dem das Einkommensteuergesetz 1972, das 
Umsatzsteuergesetz 1972, das Gewerbesteuerge­
setz 1953, das Bewertungsgesetz 1955, das Auf­
sichtsratsabgabeerhöhungsgesetz, das Gebührenge­
setz 1957, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, das 
Versicherungssteuergesetz 1953, das Straßenver­
kehrsbeitragsgesetz, das Mineralölsteuergesetz 
1981, das Schaumweinsteuergesetz 1960, das 
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Strukturverbesserungsgesetz und die Bundesabga­
benordnung geändert werden und mit dem eine 
Zinsertragsteuer eingeführt wird, BGBI. 
Nr. 587/1983, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1986 außer Kraft. 

Artikel III 

Art. I tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft. 

ABSCHNITT VII 

Vollzugsklausel 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. Die 
Zuständigkeit zur Vollziehung des Abschnittes IV 
richtet sich nach § 59 des Mineralölsteuergesetzes 
1981. 
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